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MARKTGEMEINDEAMT    L A N N A C H

Verhandlungsschrift

über die Sitzung des Gemeinderates

am 20. Oktober 2003 im Mehrzwecksaal der Volksschule Lannach.

Beginn der Sitzung:19:04 Uhr

Die Einladung erfolgte am 10.10.2003 durch Kurrende.

Der Nachweis über die ordnungsgemäße Einladung sämtlicher Mitglieder des Gemeinderates ist in der Anlage beigeschlossen:

Anwesend waren:

Bürgermeister: Josef Niggas

Vizebürgermeister: Ing. Gerhard Flecker

Gemeindekassier (Finanzreferent): Wilfried Fröhlich

GR. Raimund Krenn
GR. Dr. Herbert Thaller

GR. Matthias Pinter
GR. Rosana Scheiring

GR. Anton Steiner
GR. Mag. Hildegard Neckermann

GR. Christine Hubmann
GR. 

GR. Erich Lang
GR. 

GR. Franz Haas
GR. 

GR. Ing. Franz Doppelreiter
GR. 

GR. Gerald Kienreich
GR. 

Außerdem waren anwesend:

AL DI Roland Lesky

Cornelia Hingel

Herr Alois Papst

Herr Sepp Hütter

Entschuldigt waren:

Bernd Hoffmann

Nicht entschuldigt waren:

Der Gemeinderat ist beschlussfähig. Die Sitzung ist öffentlich.

Vorsitzender: Bgm. Josef Niggas

Tagesordnung:

1. Eröffnung der Sitzung

2. Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung

3. Feststellung der Anwesenheit und Beschlussfähigkeit

4. Genehmigung des Protokolls vom 29.09.2003

5. Bericht des Bürgermeisters

6. Fragestunde; Anfragen an den Bürgermeister, die Mitglieder des Gemeindevorstandes und die Ausschussobmänner

7. Neubestellung der Mitglieder in die Grundverkehrskommission

8. Firma Holz Stark; Refundierung der Kommunalsteuer

9. Firma Lagerhaus; Ansuchen betreffend diverser Unterstützungen

10. Firma Schrott Schweiger; Refundierung Kommunalsteuer

11. Aufsichtsbeschwerde Kanalisationsbeitrag

12. Verteilerumbau Ortsplatz

13. Gehwegasphaltierung Friedhof

14. Ansuchen Singkreis Lannach

15. Rechtsangelegenheit Ing. Hornich – Marktgemeinde Lannach

16. Flächenwidmungsplanänderungsverfahren 4.02; Beharrungsbeschluss

17. Verordnung – Aufschließungsstraße Lienhartgründe

18. Zwischenfinanzierung KEG

19. Ansuchen um Ratenzahlung betreffend Kanalanschlussgebühr (nicht öffentlich)

Pkt 1) Eröffnung der Sitzung

Der Bürgermeister eröffnet die Sitzung um 19:04 Uhr und begrüßt die anwesenden Gemeinderäte und –bediensteten sowie die drei erschienenen Zuhörer.

Pkt 2) Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung:

An Hand der Einladungskurrende stellt der Bürgermeister fest, dass die Einladung ordnungsgemäß und zeitgerecht erfolgte.

Pkt 3) Feststellung der Anwesenheit und Beschlussfähigkeit:

Es wird festgestellt, dass 14 Gemeinderäte anwesend sind. Die Sitzung ist beschlussfähig. GR Dr. Hoffmann ist entschuldigt.

Pkt. 4) Genehmigung des Protokolls vom 29.09.2003:

Der Bgm stellt den Antrag, das Protokoll vom 29.09.2003 zu genehmigen. 11 Gemeinderäte stimmen dafür. GR Dr. Thaller, GR Scheiring und GR Pinter enthalten sich ihrer Stimme, da sie bei der letzten Sitzung nicht anwesend waren.

Pkt. 5) Bericht des Bürgermeisters

Der Bgm. bezieht sich auf die Anfrage von GR Kienreich bezüglich der Plakatierverordnung in der vorletzten GR-Sitzung. Diese wurde vom Bgm. von der BH Deutschlandsberg angefordert und sie wird auch von ihm verlesen. Er erwähnt, dass die Gemeinde Lannach keine eigene Plakatierverordnung hat. GR Kienreich fragt nach, ob man im GR eine Ausnahme beschließen kann. Der Bgm. erwidert, dass die Gemeinde dies nicht darf und dass bei Missachtung eine Verwaltungsstrafe droht. Nur die BH Deutschlandsberg könnte eine solche Ausnahme erteilen.

Der Bgm. berichtet weiters, dass zur Zeit eine Überprüfung der Gemeindefinanzen bzw. der Steuerangelegenheiten durch die Finanzbehörde durchgeführt wird. Diese ist noch nicht abgeschlossen und gleichzeitig fand durch „Zufall“ auch eine Überprüfung des Reinhaltungsverbandes statt. Diese ist bereits abgeschlossen und es wurden keine Mängel festgestellt. Der Bgm. wird in der nächsten Sitzung darüber berichten.

Eine weiterer Tagsatzung in der Angelegenheit Preschan – Marktgemeinde Lannach hat am 10.10.2003 stattgefunden. Bei dieser Verhandlung wurde noch kein Urteil gesprochen. Bei der ersten Verhandlung wurde ein Gutachter beauftragt, die Abrechnungen zu überprüfen. Hierfür gibt es ein vorläufiges Gutachten, welches positiv für die Marktgemeinde Lannach ausgefallen ist. Die beklagte Partei hat in der letzten Sitzung auch die Überprüfung der restlichen Positionen durch Gutachter beantragt und dadurch eine Verlängerung des kostspieligen Verfahrens bewirkt.

Der Bgm. erwähnt, dass im heurigen Jahr die Ausschreibung bezüglich der Ortsdurchfahrt Hötschdorf L 340 erfolgen wird; weiters werden die Bauarbeiten im Jahre 2004 erfolgen. Am heutigen Tag hat er weiters erfahren, dass am 27. und 28. Oktober Begehungen und Verhandlungen mit den Anrainern stattfinden werden.

Die Mitglieder des Raumordnungsbeirats haben sich bei der Raumordnungsbeiratssitzung am 16. Oktober 2003 in der Fachabteilung 16b in Graz mit 4 gegen 3 Stimmen dafür entschieden, dem Wunsch des Widmungswerbers und der Marktgemeinde Lannach Rechnung zu tragen. Der Bgm. setzt jedoch fort, dass die Endausscheidung noch nicht gefallen ist und dass die Landesregierung nun aufgrund der Beschlussfassung eine weitere Entscheidung treffen wird.

Der letzte Punkt des Bürgermeisterberichtes bezieht sich auf den Ausbau der Kläranlage Muttendorf. Seit dem 17.10.2003 ist diese funktionsfähig. Die Eröffnungsfeier findet am 22. November 2003 um 10:00 Uhr statt.

Pkt. 6) Fragestunde, Anfragen an den Bürgermeister, die Mitglieder des Gemeindevorstandes und die Ausschussobmänner
GR Dr. Thaller erwähnt, dass Mitte August ein Fahrbahnteiler an der Kreuzungssituation Oberblumeggstraße aufgebracht wurde, jedoch die Beleuchtung noch immer nicht errichtet ist. Er fragt nach, wann diese montiert wird. Der Bgm. antwortet, dass die Arbeiten mit dem heutigen Tage begonnen haben und dass die Fa. STRABAG damit beauftragt wurde. Die zweite Anfrage von GR Dr. Thaller bezieht sich auf die derzeitige Feuerbeschau bzw. Ölfeuerungskommission, die er als gut durchgeführt erachtet, jedoch wird seiner Ansicht nach mehr als die Hälfte der Zeit für die nachträglichen Schreibtätigkeiten investiert. Er regt an, dass im Sinne der Bürgerfreundlichkeit und Verwaltungsvereinfachung die EDV mehr eingesetzt werden oder zumindest die Daten der amtshandelnden Personen, der Orte bzw. der Anrainer vorbereitet werden sollten. Der Bgm. verweist auf die von der Gemeinde durchgeführten Bauverhandlungen, bei denen immer mit einem Laptop gearbeitet wird und auch alle Daten und die Verhandlungsschrift schon im Vorhinein vorbereitet werden und fasst die Anregung von GR Dr. Thaller als hilfreich auf.

GR Scheiring fragt nach, welche Möglichkeiten an baulichen Maßnahmen die Gemeinde in der Doblerstraße hätte, da dort besonders in der Früh die Kinder durch Raser stark gefährdet sind. Der Bgm. antwortet, dass er sich über die Möglichkeit einer baulichen Genehmigung und auch über die Anzahl der dort gefährdeten Kinder erkundigen wird. GR Scheiring fragt weiters nach, wie groß die Halle der Landwirtegenossenschaft tatsächlich wird. Der Bgm. bittet sie, die Frage zum Tagesordnungspunkt „Fa Lagerhaus – Ansuchen betreffend diverser Unterstützungen“ zu späterem Zeitpunkt nochmals zu stellen.

GR Hubmann regt an, dass der Kanal bei den Kettischgründen im Bereich Fischerweg nicht nur bei Wetterumschwung sehr unangenehm riecht und die Gemeinde die Ursache hierfür suchen sollte.

GR Steiner fragt nach, ob es bezüglich der Getränkesteuer einen Situationsbericht des Gemeindebundes gibt und ob die Gemeinde Interesse hat, das Areal des Landwirteverbandes zu erwerben. Der Bgm. antwortet, dass es einen Situationsbericht gibt und dass er ihn dem GR in der nächsten GR Sitzung zur Kenntnis bringen wird. Zur zweiten Frage meint er, dass das Areal großteils der GKE gehört und dass es seiner Ansicht nach sinnvoll wäre, mit dem Erwerb zu warten.

GR Pinter will wissen, wieso die Gemeindestraße in Hötschdorf nur zu zwei Drittel ausgebaut wurde und dass die hinteren Grundstückseigentümer dadurch keine asphaltierte Zufahrt haben. Der Bgm. antwortet, dass DI Lesky mehrere Straßenzüge zur Asphaltierung präsentiert hat und dass in diesem Fall immer nur die Rede von 50 bis 60 Laufmeter war.

GR Kienreich stellt die Frage, ob es möglich wäre, eine Sicherung beim Gehsteig im Bereich Hauptstraße/Jöbstl anzubringen, da dort eine 2 Meter tiefe Böschung eine Gefahrenquelle darstellt. Der Bgm. lässt, sofern es möglich ist, noch im heurigen Jahr ein Holzgelände errichten.

GR Mag. Neckermann regt an, dass der Termin für die Feuerbeschau mit 09.00 Uhr Vormittag sehr schlecht gewählt ist. Weiters kritisiert GR Mag. Neckermann, dass bezüglich des Wohnhauses in Hötschdorf nur ein Gerinne hilft und dass das schon in einer vergangenen GR-Sitzung von ihr Angesuchte ins Protokoll falsch aufgenommen wurde. Ihrer Meinung nach sollte schon vor der Errichtung einer Straße abgeklärt werden, wie danach die Ableitung erfolgt. Der Bgm. erwidert, dass das Wasser durch die dort bestehende Querneigung auf jeden Fall abgeleitet wird.

GR Haas regt an, im Einvernehmen mit der Gemeinde Lieboch wegen des erhöhten Verkehrsaufkommens schon jetzt eine zusätzliche Zufahrt zum Industriegebiet zu planen.

Der Bgm nimmt den Tagesordnungspunkt 14 von der Tagesordnung.

Nachstehende Dringlichkeitsanträge werden gestellt:

Bgm.: „Ankauf 2 Stück Veterinärbehälter“ – Aufnahme des Punktes auf die Tagesordnung.

Der Antrag wird einstimmig angenommen.

Bgm.: „Erhöhung diverser VA – Positionen“ – Aufnahme des Punktes auf die Tagesordnung.

Der Antrag wird einstimmig angenommen.

Pkt. 7) Neubestellung der Mitglieder in die Grundverkehrskommission

Der Bgm. berichtet, dass die BH Deutschlandsberg mitgeteilt hat, dass die Mitglieder der Grundverkehrskommission neu zu besetzen sind. Bis jetzt waren dies Matthias Pinter mit dem Stellvertreter Dipl. Ing. Vinzenz Saurugger und Bgm. Josef Niggas mit dem Stellvertreter Josef Hubmann. Der Bgm. schlägt vor, letztere beizubehalten und statt dem Stellvertreter Dipl. Ing. Saurugger Herrn Wilfried Fröhlich als neues Mitglied zu ernennen.

Der Bgm. ersucht um ein Zeichen der Zustimmung für die Neubesetzung vom 01.01.2004 bis zum 31.12.2008. Der Antrag wird einstimmig angenommen.

Pkt. 11) Aufsichtsbeschwerde Kanalisationsbeitrag

Der Bgm. berichtet, dass mittleweile die Stellungnahme des Amtes der Stmk. Landesregierung eingelangt ist. Er verliest das Schreiben „Berechnung Kanalisationsbeitrag“. GR Steiner fragt, was Anfang des Jahres die Veranlassung für die Durchführung dieses GR-Beschlusses war und dass er bei der Kassaprüfung ins Protokoll schreiben hat lassen, dass dieser GR-Beschluss rechtswidrig ist. Der Bgm. antwortet, dass GR Steiner mit dem Juristen Mag. Hödl ausschlaggebend hierfür waren. Der Jurist Mag. Hödl hat dem Bgm. damals mitgeteilt, dass die jahrzehntelang durchgeführte Kanalbeitragsvorschreibung rechtswidrig ist.

GR Steiner setzt fort, dass der Bgm. einen rechtswidrigen Beschluss eigentlich gar nicht vollziehen hätte dürfen und dass er sich erkundigen hätte sollen. Der Bgm. erwidert, dass er damals der Meinung war, zu einem Juristen mit dem Status „Amtsleiter“ eigentlich schon Vertrauen haben zu können und Verträge und Bescheide rechtskonform vorbereitet zu bekommen.

Der Bgm stellt den Antrag, den GR-Beschluss aufzuheben. GR Dr. Thaller enthält sich seiner Stimme, die restlichen 13 GR stimmen dafür.

Pkt. 12) Verteilerumbau Ortsplatz

Der Bgm. berichtet über die schlecht abgesicherte Stromversorgung bzw. die auftretenden Probleme bei Veranstaltungen am Hauptplatz. Bei einer der letzten Vorstandsitzungen wurde über die Behebung dieses Problems diskutiert.

DI Lesky berichtet, dass drei Anbote über die Elektroinstallationsarbeiten eingebracht wurden

1) Fa. Elektro Prettner



€ 597,60
2) Fa. Elektromax




€ 624,40
3) Fa. Langmann




€ 696,00
Zusätzlich ist eine Verstärkung des Vorzählerteiles notwendig. Dies wird von der Steweag STEG mit € 409,80 inkl. MWSt erledigt.

Der Bgm. stellt den Antrag, dem Billigstbieter Elektro Prettner und der Steweag-STEG den Auftrag zu erteilen. Der Antrag wird einstimmig angenommen.

Pkt. 13) Gehwegasphaltierung Friedhof

Der Bgm. erwähnt, dass der Pfarrer mit der Bitte um die Durchführung und Bezahlung der Asphaltierungsarbeiten an die Marktgemeinde Lannach herangetreten ist. Die Fundamentierung ist bereits erfolgt und die Randleisten wurden gesetzt. DI Lesky präsentiert die Kostenschätzung anhand der Folie:

Gesamtlänge der Gehwege: 265 m

Gesamtfläche ca. 350 m²

Feinplanie 10 cm


EUR 1.242,50

BT I/16 d=6 cm


EUR 5.365,50

AB 08,3 cm



EUR 4.497,50
Nettosumme



EUR 11.105,50

+ 20 % MWSt.


EUR 2.221,10

GESAMTBETRAG


EUR 13.326,60

GR Steiner fragt, ob diese Arbeiten noch heuer durchgeführt werden, der Bgm. bejaht dies, sofern die Witterung mitspielt. GR Mag. Neckermann fragt, ob die Gemeinde das bezahlte Geld für die Gräber erhält. Der Bgm. antwortet, dass die Friedhofsverwaltung der Pfarre übertragen wurde.

Der Bgm. stellt den Antrag, die Kosten für die Asphaltierung zu übernehmen. Der Antrag wird einstimmig angenommen.

Pkt. 9) Firma Lagerhaus; Ansuchen betreffend diverser Unterstützungen

Der Bgm. begrüßt zu diesem Tagesordnungspunkt Herrn Alois Papst und den Geschäftsführer Herrn Sepp Hütter und verliest das Ansuchen der Lagerhausgenossenschaft Graz-Land vom 29. September. In diesem wird in 5 Positionen um die Unterstützung seitens der Marktgemeinde Lannach für dieses Projektes ersucht.

1) Parkflächen

Entlang der Doblerstraße könnten 17 Parkplätze auf Kosten der Gemeinde entstehen, welche tagsüber den Kunden der Lagerhausgenossenschaft und abends den Gemeindebürgern für diverse Veranstaltungen etc. zur Verfügung stehen könnten.

GR Scheiring befürchtet, dass nachts dort LKW´s parken würden. Der Bgm. antwortet, dass dies PKW - Parklätze seien.

Der Bgm. stellt den Antrag, dass die Gemeinde die Kosten übernimmt und die Parkplätze errichtet. Der Antrag wird einstimmig angenommen.

2) Ein- und Ausfahrten

Die bestehende PKW und LKW Ein- und Ausfahrt in den Fischerweg bei der Trafostation soll ohne Beschränkung sowie mit einer Verbreiterung für eine zusätzliche Kundenausfahrtsmöglichkeit genehmigt werden. Des weiteren soll an der Grundgrenze zum Altstoffsammelzentrum eine zusätzliche Ein- und Ausfahrt für die Warenmanipulation im Bereich der Freilagerfläche bei den Kalksilos und des Flugdaches ermöglicht werden.

Der Bgm. berichtet, dass das neue Betriebskonzept der Lagerhausgenossenschaft eine neue Ein- und Ausfahrt erfordert. GR Ing. Doppelreiter fragt nach, inwieweit der Fischerweg für eine Begegnung eines LKW mit einem PKW geeignet ist. Auch regt er an, dass eine Vorsorge für entsprechende Gehsteige getroffen werden sollte. Der Bgm. antwortet, dass der Fischerweg eine günstige Fahrbahnbreite aufweist. Auch wäre es seiner Meinung nach sinnhaft, die Zufahrten zu genehmigen, da im Bereich in der Doblerstraße durch den neuen Geschäftsbereich sonst Verkehrsprobleme auftreten könnten. Im GR wurde auch ein Umbau des Kreuzungsbereiches entschieden, welche im nächsten Jahr umgesetzt werden sollte. GR Dr. Thaller fragt nach, wie hoch die Frequenz der LKW´ s wäre. Herr Papst schätzt etwa 20 bis 30 LKW – Züge in den saisonalen zwei Monaten. Kassier Fröhlich fragt, ob die Haupteinfahrt beim Fischerweg oder in der Doblerstraße ist. Der Bgm. antwortet, dass die LKW Zufahrt hauptsächlich im Bereich der Bahn ist und die Belieferung mit Düngemittel entlang des Fischerweges erfolgen soll. GR Haas meint, man solle diesem Konzept zustimmen, da es zur Entlastung der Ausfahrt Doblerstraße beiträgt und der Verkehr flüssiger wird. GR Steiner regt an, dass man bei der Planung auch den verstärkten LKW Verkehr der Fischerstraße berücksichtigen sollte, da das Einbiegen sonst problematisch werden könnte.

Der Bgm. stellt den Antrag, dem Ansuchen hinsichtlich der Einfahrtsgenehmigung Rechnung zu tragen. Der Antrag wird einstimmig angenommen.

3) Bauabgabe

Bei der Berechnung der Bauabgabe von € 8,72/m² und Geschoßfläche wird ersucht, die bereits für den vom Grundeigentümer zurückgelegten Baubescheid der Firma HP - Consult vereinnahmte Bauabgabe in der Höhe von € 7.665,09 gemäß Bescheid vom 02.08.2001 und die Bauabgabe für das Abbruchgebäude im Ausmaß von 278 m² und somit in der Höhe von € 2.424,16 laut Bescheid 326/2002 vom 12.056.2003 gemäß den Bestimmungen des § 15 (8) lit. 1 des Stmk. Baugesetzes zu berücksichtigen.

€ 7.665,09 sind laut DI Lesky gesetzliche Grundlage, hinsichtlich des Gebäudes ist die Bauabgabe nicht in Abzug zu bringen.

4) Kanalabgabe

Für die Berechnung der Kanalabgabe in der Höhe von € 13,44/m² und Geschoßfläche zzgl. 10% MwSt wird ersucht, die Einrechnung für die abgebrochenen Objekte entsprechend vorzunehmen und die Kanalabgabe für Verkaufs-, Lager- und Ausstellungsflächen mit einem Drittel der zu berechnenden Gebühr anzusetzen.

DI Lesky erwähnt, dass die Anrechnung eines abgebrochenen Bauwerkes lt. Kanalgesetz nicht zulässig ist und dass es für das neue Objekt noch keinen vorgeschriebenen Kanalbeitrag gibt. Der Bgm. empfiehlt, es gleich wie bei den anderen Betrieben zu handhaben. Bei reinen Lagerflächen wird der gesamte Beitrag vorgeschrieben, jedoch werden 2/3 der Anschlussgebühr den Unternehmen als Betriebsförderung refundiert. DI Lesky ergänzt jedoch, dass in diesem Fall laut Kanalgesetz zur Gänze vorzuschreiben ist.

Der Bgm. stellt den Antrag, dieselbe Vorgehensweise zu wählen, sodass die gesamte Kanalbenützungsgebühr vorgeschrieben wird und dass 2/3 der Anschlussgebühr für reine Lagerflächen als Förderung an die Lagerhausgenossenschaft Graz – Land refundiert wird. Der Antrag wird einstimmig angenommen.

5) Kommunalabgabe

Der Bgm. liest aus dem Schreiben, dass die Kosten für die Inbetriebnahme eines neuen Verkaufsstandortes erfahrungsgemäß in den ersten Jahren überdurchschnittlich hoch sind, sodass bei der derzeitigen konjunkturellen Situation betriebswirtschaftlich eine schwierige Phase zu erwarten ist. Aus diesem Grund ersucht die Lagerhausgenossenschaft um eine befristete Befreiung von der Kommunalabgabe.

Der Bgm. stellt den Antrag, die Kommunalabgabe für die ersten zwei Jahre ab Inbetriebnahme zu refundieren. Der Antrag wird einstimmig angenommen.

Pkt. 15) Rechtsangelegenheit Ing. Hornich – Marktgemeinde Lannach

Der Bgm. berichtet dem GR, dass die Tagsatzung am 27. Oktober 2003 im Bezirksgericht Stainz stattfindet.

Der Bgm. ersucht um Zustimmung, Herrn Dr. Hohenberg als Rechtsvertreter zu beauftragen. Der Antrag wird einstimmig angenommen.

Pkt. 16) Flächenwidmungsplanänderungsverfahren 4.02; Beharrungsbeschluss

Der Bgm. verliest die Zusammenfassung des Schreibens:

„Der Gemeinderat der Marktgemeinde Lannach kommt nach eingehender Auseinandersetzung der geltenden Fach- und Rechtsmeinung zum Ergebnis, den Inhalten der Versagungsandrohung der prüfenden Behörde vom 16.09.2003 nicht zu folgen und beharrt auf der in der Beschlussfassung des Gemeinderates vom 21.06.2003 getroffenen kleinräumigen Arrondierung des bestehenden Betriebes in der Katastralgemeinde Teipl westlich der Landesstraße L 640. Der Gemeinderat ersucht die Aufsichtsbehörde höflichst, den dargestellten Argumenten, ebenso den geltenden siedlungspolitischen Zielsetzungen der Gemeinde Gehör zu schenken und die Flächenwidmungsplan-Änderung Nr. 4.02 zur Genehmigung zu empfehlen.

Der Bgm. stellt den Antrag, den Beharrungsbeschluss zu fassen. Der Antrag wird einstimmig angenommen.

Pkt. 17)Verordnung – Aufschließungsstraße Lienhart

DI Lesky erwähnt, dass die aktuelle Plandarstellung mit ergänzenden Wünschen und eingearbeiteten offenen Punkten zwischenzeitlich in der Gemeinde eingetroffen ist und dass auch ein Gehweg eingetragen wurde. Außerdem haben sich durch eine stattgefundene Verbreiterung auch die Flächen geändert.

GR Steiner fragt nach, ob die Bestätigung schon da ist. Der Bgm. antwortet, dass der Kaufvertrag Fa. Url – Mag. Lienhart noch nicht vorliegt. DI Lesky fügt hinzu, dass der Kaufvertrag zwar schon angekündigt, jedoch noch nicht da ist und dass dies damit zusammenhängt, dass dieser in Wien zu beschließen ist. GR Ing. Doppelreiter fragt nach, wie breit der Gehsteig ist. DI Lesky antwortet, dass die Breite einen Meter beträgt.

Der Bgm. stellt den Antrag, die Verordnung zu beschließen. Der Antrag wird einstimmig angenommen.

Der Bgm. stellt den Antrag, den Beschluss nach dem § 116 des Steiermärkischen Volksrechtegesetzes als dringlich zu erklären. Der Antrag wird einstimmig angenommen.

Pkt. 18) Zwischenfinanzierung KEG

DI Lesky erwähnt, dass die dritte Teilrechnung der Fa. Kostmann zu bezahlen ist. Das Budget ist jedoch bis auf € 100.000,-- aufgebraucht. Bis zur Freigabe würden noch in etwa drei Wochen vergehen, sodass die KEG eine Zwischenfinanzierung in der Höhe von € 300.000,-- benötigt. Der Bgm. erklärt, dass zwei Möglichkeiten zur Zwischenfinanzierung bestehen. Erstens, dass die Marktgemeinde an die KEG € 300.000,-- in Form eines Überbrückungsdarlehens überweist, oder dass die Gemeinde der KEG € 300.000,-- in Form einer Kapitalaufstockung zuführt. GR Steiner fügt hinzu, dass eine Kapitalaufstockung eine seiner Ansicht nach vernünftige Lösung wäre.

Der Bgm. stellt den Antrag, eine Kapitalaufstockung bei der KEG in der Höhe von €300.000,-- durchzuführen. GR Pinter enthält sich der Stimme, die restlichen GR stimmen für den Antrag.

Dringlichkeitsantrag „Ankauf Veterinärbehälter“

Der Bgm. verliest das Schreiben der Österreichischen Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH; Vet.Med. Untersuchungen Mödling“ in welchem steht, dass das Gefäß aufgrund der Beschädigung und Verrostung entsorgt werden musste.

Der Bgm. stellt den Antrag, bei der Fa. Schabus 2 angefertigte Behälter um € 141,80 zu erwerben. Der Antrag wird einstimmig angenommen.

Dringlichkeitsantrag „Erhöhung VA-Position“

Der Kassier Wilfried Fröhlich erläutert die Positionen anhand der Folie:


VA 2003
erhöhen um
neuer Betrag für 2003










1/010/400
400,00 
1.000,00 
1.400,00 

Anschaffung Handelswaren

1/010/614
500,00 
900,00 
1.400,00 

Instandhaltung Gebäude

1/010/618
200,00 
400,00 
600,00 

Instandhaltung sonst.Anlagen

1/062/403
3.000,00 
1.000,00 
4.000,00 

Ehrungen u.Auszeichnungen

1/211/710
5.400,00 
2.500,00 
7.900,00 

Schule öffent.Abgaben

1/220/751
6.800,00 
6.000,00 
12.800,00 

Berufsschule

1/2400/454
900,00 
200,00 
1.100,00 

Reinigungsmittel KG

1/2401/454
400,00 
100,00 
500,00 

Reinigungsmittel KG Lannach

1/363/728
9.000,00 
2.500,00 
11.500,00 

Ortsbildpflege

1/363/7281
10.000,00 
2.200,00 
12.200,00 

Ortsbildpflege (Blumenpflege)

1/429/403
6.500,00 
1.000,00 
7.500,00 

Weihnachtsfeier Senioren

1/520/728
0,00 
400,00 
400,00 

Flurreinigung

1/530/757
5.900,00 
1.100,00 
7.000,00 

Rettungsschilling

1/640/4001
1.500,00 
300,00 
1.800,00 

Farbe Markiergerät

1/814/455
3.000,00 
3.000,00 
6.000,00 

Streusalz

1/821/600
1.200,00 
1.000,00 
2.200,00 

Strom Fuhrpark

1/821/614
0,00 
500,00 
500,00 

Instandhaltung Fuhrpark

1/821/616
1.600,00 
1.000,00 
2.600,00 

Instandh.Maschinen Fuhrpark

1/851/616
10.000,00 
4.500,00 
14.500,00 

Instandh.Pumpwerke

1/852/728
46.600,00 
3.000,00 
49.600,00 

Restmüllbeseitigung

1/852/72801
18.000,00 
5.000,00 
23.000,00 

Problemstoffentsorgung

1/852/72802
64.200,00 
2.500,00 
66.700,00 

Deponiegebühr (Rest 2002)

1/852/7282
4.900,00 
1.700,00 
6.600,00 

Tierkadaverentsorgung

1/85312/6600
0,00 
1.000,00 
1.000,00 

Strom Postverteilerzentrum

1/8532/6141
0,00 
10.000,00 
10.000,00 

Ölschaden Kaiserbergstraße

1/8537/710
2.000,00 
2.000,00 
4.000,00 

öffentl.Abgaben Sporthaus








Summe
202.000,00 
54.800,00 
256.800,00 



Der Bgm. ersucht um Zustimmung für die Erhöhung der VA - Positionen. Der Antrag wird einstimmig angenommen.

Pkt.8) Firma Holz Stark; Refundierung der Kommunalsteuer

Dieser Punkt wird unter Ausschluss der Öffentlichkeit behandelt und im Protokollbuch für nicht öffentliche Sitzungen eingetragen.

Pkt. 10) Firma Schrott Schweiger; Refundierung der Kommunalsteuer

Dieser Punkt wird unter Ausschluss der Öffentlichkeit behandelt und im Protokollbuch für nicht öffentliche Sitzungen eingetragen.

Pkt. 19) Ansuchen um Ratenzahlung betreffend Kanalanschlussgebühr

Dieser Punkt wird unter Ausschluss der Öffentlichkeit behandelt und im Protokollbuch für nicht öffentliche Sitzungen eingetragen.

*) Der unter Tagesordnungspunkt ......... gefasste Beschluss wird

*) Die unter den Tagesordnungspunkten ............. gefassten Beschlüsse werden gemäß § 131 des Steiermärkischen Volksrechtegesetzes, LGBl. Nr. 87/1986, i.d.g.F., als dringlich erklärt.

Schluss der Sitzung: 21:17 Uhr

Die Verhandlungsschrift für diese Sitzung besteht aus 12 Seiten.

Genehmigt - unterschrieben

Lannach, am .................................................

................................................................
................................................................


Schriftführer
Vorsitzender

................................................................
................................................................


Schriftführer
Schriftführer

*) Nichtzutreffendes ist zu streichen.

